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HmbGVBl. Nr. 41 MITTWOCH, DEN 23. OKTOBER 2002

Tag I n h a l t Seite

Einziger Paragraph

(1) Zur Sicherung der Planung wird eine Veränderungs-
sperre für die in der Anlage durch eine schwarze Linie abge-
grenzte Fläche des Bebauungsplan-Entwurfs Marienthal 26
(Fläche zwischen Hammer Straße und Am Alten Posthaus
sowie südlich Schloßstraße und nördlich der Jüthornstraße
(Bezirk Wandsbek, Ortsteil 510) für zwei Jahre festgesetzt.

(2) Die Veränderungssperre nach Absatz 1 hat zum Inhalt,
dass

1. Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuchs nicht
durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden
dürfen;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen
von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Verände-

rungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden dürfen.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung ver-
langen, wenn die in §18 Absatz 1 Satz 1 des Baugesetzbuchs
bezeichneten Nachteile eingetreten sind. Er kann die Fällig-
keit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leis-
tung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungs-
pflichtigen beantragt. Das Erlöschen eines Entschädigungs-
anspruchs richtet sich nach §18 Absatz 3 des Baugesetzbuchs.

2. Unbeachtlich sind Mängel der Abwägung, wenn sie nicht
innerhalb von sieben Jahren seit dem In-Kraft-Treten dieser
Verordnung schriftlich gegenüber dem Entschädigungs-
pflichtigen geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt,
der den Mangel begründen soll, ist darzulegen.
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Verordnung

über die Veränderungssperre Marienthal 26

(Wohngebiet zwischen Schloßstraße und Jüthornstraße)

Vom 18. Oktober 2002

Auf Grund von § 14 und § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs
in der Fassung vom 27. August 1997 (BGBl. 1997 I S. 2142,
1998 I S. 137), zuletzt geändert am 23. Juli 2002 (BGBl. I 
S. 2850, 2852), in Verbindung mit § 4 des Bauleitplan-
feststellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 1999
(HmbGVBl. S. 271) sowie § 2 Satz 1 Nummer 1 der
Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 28. Juni 2000
(HmbGVBl. S. 134) wird verordnet:

Hamburg, den 18. Oktober 2002.

Das Bezirksamt Wandsbek
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